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RECHT & RAT

RechtS-Tipp

ie neue Insolvenzordnung

(TIO) fiihrt zu praxisrelevan-

ten Fragen bei der Auslegung

bestehender Vertrige bzw.
Neugestaltung kiinftiger Vertrige, so-
fern ein Vertragspartner insolvent
wird. Aus Glaubigersicht bestehen aber
geniligend vertragliche Gestaltungs-
moglichkeiten, um rechtzeitig aus dem
Vertrag ,,auszusteigen®.

Auflésungssperre. Bisher war es in
der Vertragspraxis {iblich, die auto-
matische Auflésung von Vertrigen
oder die Moglichkeit zu deren Auflo-
sung an die Erdffnung eines Konkurs-
oder Ausgleichsverfahrens des Ver-
tragspartners zu kniipfen. So beinhal-

ten zahlreiche be-

stehende Vertrige

Kurz vor Er- und Allgemeine
.. Geschiftsbedin-
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mulierung, wo-

Insolvenz- nach das Vertrags-
r r verhiltnis in die-
ve f ahrens sem Fall aufgel6st
des Ver- werden kann. Sol-
che Klauseln wa-

tragspart-  ren bisher rechts-
gliltig. Nunmehr

ners das normiert Para-
_ graf25a der Insol-
Vertragsver venzordnung eine

sogenannte Aufl6-
sungssperre von
sechs Monaten ab
Er6ffnung des In-
solvenzverfahrens
fiir jene Vertrige,
deren Auflésung die Fortfithrung des
Schuldner-Unternehmens gefihrden
konnte. Paragraf 25b Abs. 2 der Insol-
venzordnung schliefdt ausdriicklich die
Vereinbarung eines Riicktrittsrechtes
oder der Vertragsauflosung fiir den Fall
der Er6ffnung eines Insolvenzverfah-
rens aus. Das bedeutet, dass die bis-
herigen Standardformulierungen nich-
tig sind. Das umfasst, was Vertriage um-
fasst, die vor Juli 2010 abgeschlossen
wurden.

haltnis auf-
zulosen, ist
zuldssig

Ausstiegsszenarien. Wie kann man
nun im Fall der Insolvenz des anderen
Vertragspartners trotzdem aus dem
Vertrag aussteigen? Der Wortlaut des
Paragraf 25b Abs. 2 der Insolvenzord-
nung ist insofern eindeutig, als er nur
auf die ,,Eroffnung eines Insolvenz-
verfahrens“ abstellt. Daher ist es zu-
lassig, die automatische Vertragsauf-
l6sung oder ein Riicktrittsrecht aus
wichtigem Grund an einen Zeitpunkt
- unmittelbar - vor Er6ffnung eines
Insolvenzverfahrens zu kniipfen. Zum
Beispiel wire eine Vertragsbeendigung
zum Zeitpunkt des Einlangens eines
Insolvenzantrages bei Gericht mog-
lich. Auch Paragraf 25a I0 (Auflé-
sungssperre) steht dieser Gestal-
tungsmoglichkeit nicht im Weg, zumal
auch dieser auf die , Eroffnung des
Insolvenzverfahrens® abstellt.

Riicktrittsrecht. Die Einrdumung ei-
nes Riicktrittsrechtes konnte vertrag-
lich durch eine unmittelbare Infor-
mations- und Verstindigungspflicht
beziiglich eines geplanten Insolvenz-
antrages seitens des insolventen Ver-
tragspartners und/oder eines Gliubi-
gerantrages, der dem Schuldner ge-
mif Paragraf 70 Abs. 2 10 zugestellt

wird, sichergestellt werden. Damit
wiirde dem nicht insolventen Ver-
tragspartner die Moglichkeit einge-
raumt, noch kurzfristig vor Er6ffnung
des Insolvenzverfahrens das Ver-
tragsverhiltnis aufzulosen. Auch die
Vereinbarung einer Konventionalstrafe
bei einem Verstof gegen diese Infor-
mationspflicht ist - im Rahmen der {ib-
lichen Sittenwidrigkeitskontrolle - zu-
lassig und konnte mit einer personli-
chen Haftung der handelnden Perso-
nen oder einer anderen Sicherheit, u.a.
einer Bankgarantie, insolvenzfest ab-
gesichert werden.

Sehr kurze Frist. Wird das Insolvenz-
verfahren des Schuldners noch vor
dem Vertragsriicktritt erdffnet, steht
dem Insolvenzverwalter das Wahlrecht
zu, in den Vertrag einzutreten oder ihn
aufzulosen. Neu ist die kurze Frist von
fiinf Arbeitstagen gemif Paragraf 21
(2) 1O. Erklart sich der Insolvenzver-
walter nicht binnen dieser Frist, so
wird angenommen, dass er vom Ver-
trag zuriicktritt. Sie gilt aber nur fiir
den Fall, dass der Schuldner zu einer
nicht in Geld bestehenden Leistung,
zum Beispiel einer Dienstleistung oder
einer Warenlieferung, verpflichtet ist,
und der Schuldner mit deren Erfiillung
bereits in Verzug ist. Aus Glaubiger-
sicht kann diese kurze Frist als Druck-
mittel eingesetzt werden. Bei komple-
xen Rechtsfragen bzw. Vertragsver-
hiltnissen wie auch bei faktischen

Schwierigkeiten, etwa, wenn ent-
scheidungsrelevante Unterlagen nicht
zur Verfligung stehen, ist die Frist von
finf Arbeitstagen, die freilich vom Ver-
tragspartner erstreckt werden kénn-
te, ein Damoklesschwert, das dem Ver-
tragspartner, sprich Glaubiger, bei
etwaigen nachtriglichen Vertragsver-
handlungen hilfreich sein kann.

Verschlechterungsklausel. Méglich
wire auch, auf eine ,wirtschaftliche
Verschlechterung® des Vertragspart-
ners fiir eine etwaige Vertragsbeendi-
gung abzustellen. Auch fiir diese Ver-
schlechterungsklauseln (engl. Mate-
rial Adverse Change oder MAC-Klau-
sel) gilt, dass jede vertraglich verein-
barte Vertragsauflosung vor Eréffnung
des Insolvenzverfahrens zulissig ist.
Aus Griinden der Rechtssicherheit ist
es wesentlich, die wirtschaftliche
Verschlechterung mittels konkreter
Schwellenwerte oder Prozentsitze in
Bezug auf Unternehmenskennzahlen
(Umsatz, EBIT(DA), Gewinn) objek-
tivierbar zu machen.

Die Feinheiten. Unzulissig ist aber die
Vertragsauflosung aufgrund einer wirt-
schaftlichen Verschlechterung nach
Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens.
Weiterhin zuldssig sind Auflosungs-
oder Riicktrittsrechte (auch MAC-
Klauseln) im Rahmen eines Unter-
nehmenskaufs, die auf die Insolvenz-
er6ffnung beim Zielunternehmen ab-
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Wie Sie trotz Insolvenz
Ihres Vertragspartners zu
Threm Geld kommen

Colourbox, Wodicka (Montage), Kanzlei CHSH

stellen. Paragraf 25b der Insolvenz-
ordnung umfasst nur das Vertragsver-
héltnis zwischen den beiden Ver-
tragspartnern (Kiufer und Verkaufer),
nicht jedoch die Insolvenzerdffnung
bei einem Dritten (Zielunternehmen).
Voraussetzung ist, dass der Verkiufer
selbst nicht insolvent ist, widrigenfalls
die Auflésungssperre des Paragraf 25a
Insolvenzordnung greifen konnte.

Dr. Thomas
Trettnak, Kanz-
lei CHSH, Wien

A
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Beschreibung:
     WIBL PDF EInstellungen für die automatische PDF-Produktion
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.3
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Papierformat:
     Breite: 282.756 Höhe: 420.661 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: << /Colors 4 /QFactor 0.15 /Columns 223 /Resync 0 /Blend 1 /HSamples [ 1 1 1 1 ] /Rows 316 /ColorTransform 1 /VSamples [ 1 1 1 1 ] >>
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 300 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 450 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Maximal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Aus
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 300 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Entfernen
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Nein
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0
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